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Text 

Umweltziele für Oberflächengewässer 

§ 30a. (1) Oberflächengewässer einschließlich erheblich veränderter und künstlicher Gewässer 
(§ 30b) sind derart zu schützen, zu verbessern und zu sanieren, dass – unbeschadet § 104a – eine 
Verschlechterung des jeweiligen Zustandes verhindert und – unbeschadet der §§ 30e und 30f – bis 
spätestens 22. Dezember 2015 der Zielzustand erreicht wird. Der Zielzustand in einem 
Oberflächengewässer ist dann erreicht, wenn sich der Oberflächenwasserkörper zumindest in einem guten 
ökologischen und einem guten chemischen Zustand befindet. Der Zielzustand in einem erheblich 
veränderten oder künstlichen Gewässer ist dann erreicht, wenn sich der Oberflächenwasserkörper 
zumindest in einem guten ökologischen Potential und einem guten chemischen Zustand befindet. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat mit 
Verordnung die gemäß Abs. 1 zu erreichenden Zielzustände sowie die im Hinblick auf das 
Verschlechterungsverbot maßgeblichen Zustände für Oberflächengewässer (Abs. 3) mittels 
charakteristischer Eigenschaften sowie Grenz- oder Richtwerten näher zu bezeichnen. 

Er hat dabei insbesondere 

 1. den guten ökologischen Zustand, das gute ökologische Potential sowie die jeweiligen 
Referenzzustände auf der Grundlage des Anhangs C sowie der Ergebnisse des 
Interkalibrationsverfahrens festzulegen; 

 2. den guten chemischen Zustand sowie die chemischen Komponenten des guten ökologischen 
Zustandes für synthetische und nicht-synthetische Schadstoffe in Form von 
Umweltqualitätsnormen auf der Grundlage des Anhangs E festzulegen; 

 3. im Hinblick auf die Abweichungsanalyse (§ 55d) die Kriterien, insbesondere für die Ermittlung 
und Beurteilung der Messergebnisse für das Entsprechungsregime sowie für eine stufenweise 
Ausweisung, unter anderem unter Berücksichtigung der natürlichen Bedingungen von 
Oberflächenwasserkörpern vorzugeben. 
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Dabei ist eine Differenzierung insbesondere nach Gewässertypen oder nach der Charakteristik der 
Einzugsgebiete im gebotenen Ausmaß zu treffen. Bei der Festlegung der Umweltziele sind einheitliche 
Vorgaben für die Probenahme, die statistische Datenauswertung, Auswertungsmethoden und für 
Mindestanforderungen an die analytisch-chemischen Analyseverfahren zu treffen. 

(3) 1. Oberflächengewässer sind alle an der Erdoberfläche stehenden und fließenden Gewässer. 

 2. Ein Oberflächenwasserkörper ist ein einheitlicher und bedeutender Abschnitt eines 
Oberflächengewässers. 

 3. Der Zustand des Oberflächengewässers ist die allgemeine Bezeichnung für den Zustand eines 
Oberflächenwasserkörpers auf der Grundlage des jeweils schlechteren Wertes für den 
ökologischen und den chemischen Zustand. 

 4. Der ökologische Zustand ist die Qualität von Struktur und Funktionsfähigkeit aquatischer, in 
Verbindung mit Oberflächengewässern stehender Ökosysteme (Gewässer, samt der für den 
ökologischen Zustand maßgeblichen Uferbereiche) gemäß einer auf Anhang C basierenden 
Verordnung (Abs. 2 Z 1). 

 5. Das ökologische Potential ist der ökologische Zustand eines erheblich veränderten oder 
künstlichen Oberflächenwasserkörpers, der den Kriterien einer auf Anhang C basierenden 
Verordnung entspricht. 

 6. Schadstoff ist jeder Stoff, der zu einer Verschmutzung der Gewässer führen kann, insbesondere 
Stoffe des Anhangs E Abschnitt I. 

 7. Gefährliche Stoffe sind Stoffe oder Gruppen von Stoffen, die toxisch, persistent und 
bioakkumulierbar sind und sonstige Stoffe und Gruppen von Stoffen, die in ähnlichem Maße 
Anlass zu Besorgnis geben. 

 8. Prioritäre Stoffe sind Stoffe des Anhangs E Abschnitt II. 

 9. Prioritäre gefährliche Stoffe sind Stoffe des Anhangs E Abschnitt III. 
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